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§ 118 EU-JZG Entscheidung über
Folgemaßnahmen

 EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

§ 118.

Nach Erhalt einer Mitteilung entsprechend § 111 Z 8 sowie aufgrund einer Anfrage entsprechend § 110 ist zu prüfen, ob

Anlass zur Fällung einer Entscheidung gemäß § 109 Abs. 1 besteht. Dabei sind allfällige, von der zuständigen Behörde

des Vollstreckungsstaats übermittelte Informationen über die Gefahr, die vom Betro9enen für das Opfer und für die

Allgemeinheit ausgehen könnte, entsprechend zu berücksichtigen.
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